
  Amtsblatt 
 und Mitteilungsblatt der 
 Großen Kreisstadt Donauwörth 
 
 Erscheint nach Bedarf 
 
 Nr. 08    Freitag, den 21.02.2020 
 
 
 

Informationsabend zur Neuanmeldung  
 
Für alle interessierten Eltern, die ihr Kind für das kommende Kindergartenjahr 
2020/2021 im städtischen Kindergarten anmelden möchten, veranstalten wir einen 
am Donnerstag, 5 März 2020 um 19.30 Uhr im Kindergarten einen Informations-
abend. 
Dieser Abend soll Ihnen einen ersten Eindruck in unsere pädagogische Arbeit er-
möglichen und zum gegenseitigen Kennenlernen dienen. 
Wir freuen uns über Ihr Kommen. 
 
Das Kindergarten-Team des städtischen Kindergartens 
 
 
Anmeldung für das Kindertagesstättenjahr 2020/21 
 
Informationen zur Anmeldung in den Kindergärten  
 
(13.02.2020) Die nachstehenden Kindertagesstätten in Donauwörth haben einen 
gemeinsamen Termin für die Anmeldung für das KiTa-Jahr 2020/2021 fixiert. 
 
Am 10. und 11. März 2020, (Dienstag + Mittwoch),  
besteht die Möglichkeit in folgenden Einrichtungen: 
 
Städt. Kindergarten, Schneegarten 
Christi Himmelfahrt, Parkstadt 
St. Martin, Riedlingen 
St. Georg, Auchsesheim, jeweils in der Zeit von 08.30 – 11.00 Uhr 
Kindergarten Heilig Kreuz 
Kita Heli Kids 
 
für das kommende Kindertagesstättenjahr in der Zeit von 08.30 bis 11.00 Uhr und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr anzumelden. 
 
Der Anmeldezeitraum für den Waldkindergarten endet am 15.03.2020. 
 
Allgemeine Hinweise: 
Die Aufnahmegebühr für Kinder die erstmals eine Kindertagesstätte besuchen be-
trägt 10 €. 
Bei Erstaufnahme sind ferner eine Kopie der Geburtsurkunde (Familienstammbuch), 
das Vorsorgeheft, die Bankverbindung, evtl. eine Abstammungsurkunde (falls keine 



deutsche Staatsangehörigkeit besteht), sowie eventuell eine Bestätigung des Arbeit-
gebers mitzubringen. 
Ferner ist es wünschenswert, wenn die anzumeldenden Kinder bei der Anmel-
dung mit dabei sind! 
 
 
RECHTSVERORDNUNG der Stadt Donauwörth über die Freigabe 
von Verkaufssonntagen aus Anlass von Märkten in der Stadt Do-
nauwörth für das Jahr 2020 vom 18.02.2020    
 
Auf Grund des § 14 Abs. 1 Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), das zuletzt durch Artikel 430 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, erlässt die 
Stadt Donauwörth folgende 
 

V E R O R D N U N G : 
§ 1 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Laden-
schluss dürfen die Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes, inner-
halb des für den jeweiligen Markt farblich gekennzeichneten Innenstadtge-
biet/Veranstaltungsbereich (Anlage 1-3), aus Anlass der nachfolgend genannten 
Märkte, in der Stadt Donauwörth an den Sonntagen jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet werden: 
 

- Ostereiermarkt am 22. März 2020 (Anlage 1) , 
- Maimarkt am 10. Mai 2020 (Anlage 2) und 
- Herbstmarkt am 11. Oktober 2020 (Anlage 3). 

 
Es dürfen ausschließlich die Verkaufsstellen, die im engen räumlichen Bezug zum 
jeweiligen Markt gem. Anlage 1-3 liegen, geöffnet haben.  
 

§ 2 
(1) Wird von der Möglichkeit des § 1 Gebrauch gemacht, so sind erwachsene Arbeit-

nehmer, die am Marktsonntag in Verkaufsstellen beschäftigt werden, wenn die 
Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Wo-
che (Montag bis Samstag) ab 13 Uhr, wenn sie länger als sechs Stunden dauert, 
an einem ganzen Tag derselben Woche von der Arbeit freizustellen (§ 17 Abs. 3 
LadSchlG). 
 

(2) Die Vorschriften über den besonderen Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere § 
17 LadSchlG, § 17 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und § 8 des Mutterschutz-
gesetzes sowie tarifliche Bestimmungen sind zu beachten. Jugendliche unter 18 
Jahren, werdende und stillende Mütter dürfen während der an den Marktsonnta-
gen ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten nicht beschäftigt werden. 

 
§ 3 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung stellen 
eine Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 24 LadSchlG, § 58 JArbSchG und § 21 
MuSchG dar. 
 

 



§ 4 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Donauwörth, 18.02.2020 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 

Ostereier-

markt



 
Anlage 2 zur Rechtsverordnung der Stadt Donauwörth über die Freigabe von Verkaufssonntagen aus Anlass von 

Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2020 vom 18.02.2020 
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Wochenen-
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Jagdgenossenschaft Berg  
 
Am Donnerstag, 5. März 2020, um 19.30 Uhr, findet im Vereinsheim Berg  die Jah-
reshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Berg statt.  
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bekanntmachung der Niederschrift 2019  
3. Kassenbericht 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Verwendung des Pachtschillings 
6. Neuwahlen der Vorstandschaft 
7. Bericht der Jagdpächter 
8. Wünsche und Anträge 
 
Alle Jagdgenossen und deren Ehefrauen sind herzlich dazu eingeladen. 
  
 
gez. Hans Ableitner 
Jagdvorsteher  
 
 
Nr. 4 
Freiwillige Feuerwehr Berg e.V. 
 
Am Samstag, 07. März 2020, findet um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus die Jahres-
hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berg e.V. statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Bericht des 1. Vorstandes und Kommandanten 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Ehrungen 
7. Neuwahlen 
8. Wünsche, Anträge und Sonstiges  

 
 
Michael Foag 
Vorstand/ Kommandant  
Nr. 4 
Freiwillige Feuerwehr Berg e.V. 
Nr. 4 
Freiwillige Feuerwehr Berg e.V. 

Anlage 3 zur Rechtsverordnung der Stadt Donauwörth über die Freigabe von Verkaufssonntagen aus Anlass von 

Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2020 vom 18.02.2020 

Herbstmarkt-

Wochenen-

de



Freiwillige Feuerwehr Berg e.V. 
 
Am Samstag, 07. März 2020, findet um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus die 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berg e.V. statt. 
 
Tagesordnung: 
Begrüßung 
Bericht des 1. Vorstandes und Kommandanten 
Bericht des Kassiers 
Bericht der Kassenprüfer 
Entlastung der Vorstandschaft 
Ehrungen 
Neuwahlen 
Wünsche, Anträge und Sonstiges  
 
 
Michael Foag 
Vorstand/ Kommandant  
 



Jagdgenossenschaft Berg  
 
Am Donnerstag, 5. März 20208, um 19.30 Uhr, findet im Vereinsheim Berg die Jah-
reshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Berg statt.  
 
Tagesordnung: 
9. Eröffnung und Begrüßung 
10. Bekanntmachung der Niederschrift 2019  
11. Kassenbericht 
12. Entlastung der Vorstandschaft 
13. Verwendung des Pachtschillings 
14. Neuwahlen der Vorstandschaft 
15. Bericht der Jagdpächter 
16. Wünsche und Anträge  

 
Alle Jagdgenossen und deren Ehefrauen sind herzlich dazu eingeladen. 
 
gez. Hans Ableitner 
Jagdvorsteher  
 
 
Jagdgenossenschaft Riedlingen 
 
Am Sonntag, 8. März 2020, findet um 11.30 Uhr  im Schützenheim in Riedlingen die 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Riedlingen statt. Nach der 
Hauptversammlung möchte die Jagdgenossenschaft die Teilnehmer und ihre Beglei-
tung ganz herzlich zu einem gemeinsamen Mittagessen einladen. 
 
Tagesordnung: 
17. Begrüßung durch den Jagdvorstand 
18. Verlesung der Protokolle 
19. Kassenbericht 
20. Bericht der Kassenprüfer 
21. Entlastung der Vorstandschaft 
22. Bekanntgabe der aktuellen Lage zur Datenschutzgrundverordnung 
23. Bericht des Jagdpächters 
24. Wünsche und Anträge 
 
Bitte geben Sie bis spätestens Sonntag, 1. März 2020, telefonisch Bescheid 
(0906/5160), mit wieviel Personen Sie an der Versammlung teilnehmen. 
 
gez. Franz Ost 
Jagdvorstand 
 
 
Jagdgenossenschaft Zusum  
 
Am Dienstag, 3. März 2020, findet um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Zusum die 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Zusum statt. 
 
 



Tagesordnung: 
25. Eröffnung und Begrüßung 
26. Bekanntgabe der letzten Niederschriften  
27. Kassenbericht und Entlastung des Kassiers 
28. Bericht des 1. Jagdvorstehers 
29. Abstimmung über die Mitaufnahme eines weiteren Mitpächters in den bestehen-

den Jagdpachtvertrag 
30. Wünsche und Anträge  
 
Alle Jagdgenossen sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.  
 
Georg Gerstmeier 
1. Jagdvorsteher  
 
 
Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 

Stadtbibliothek 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 
 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 


